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Muster-Guidelines „Social Media“
[bookmark: _GoBack]Die vorliegenden Muster-Guidelines sollen Unternehmen als Grundlage für die Entwicklung individueller Vereinbarungen zur Nutzung von Social Media im Unternehmen dienen. Die folgenden Themen und Paragraphen sollten in jeder Vereinbarung berücksichtigt werden. Auch wenn diese Guidelines nur die geschäftliche Nutzung von Social Media im Unternehmen behandeln können – viele dieser Regeln haben auch für die private Social- Media-Nutzung Relevanz. Sie können Unternehmensangehörigen dabei helfen, auch im Privatbereich Probleme zu vermeiden.

§ 1 allgemeine Nutzung:
(1) Das Unternehmen _____ nutzt Social Media zu ______ (z. B.: zur Kundenbindung / zur Verbesserung des Kundenservice / zur Imagepflege / um neue Kunden zu finden ... ) / nutzt Social Media derzeit nicht.
(2) Mitarbeitern des Unternehmens ist die Nutzung von Social Media zu geschäftlichen Zwecken ______ (nur nach Einschulung erlaubt / nicht gestattet). Die Verwendung der Unternehmens E-Mail-Adresse zur Registrierung in sozialen Netzwerken zum Zweck der _____ (geschäftlichen / privaten) Nutzung ist Mitarbeitern _____ (gestattet / nicht gestattet). Die Verwendung von Unternehmens-Domains, insbesondere durch das Setzen von Links auf die Unternehmens-Homepage oder -subsites, soll den Social-Media-Zielen des Unternehmens entsprechen und die Herstellung unerwünschter Zusammenhänge zum Unternehmen oder einzelnen Produkten oder Dienstleistungen des Unternehmens vermeiden.
(3) Die Mitarbeiter des Unternehmens halten sich bei allen Aktivitäten an die geltenden Gesetze und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen sowie die vorliegenden Social-Media-Guidelines. Darüber hinaus achten sie auf gute Umgangsformen.

§ 2 Beachtung geltenden Rechts:
(1) Mitarbeiter halten sich an geltendes Recht und berücksichtigen bei allen Veröffentlichungen insbesondere Persönlichkeitsrechte sowie Urheber- und Markenrechte. Mitarbeiter beachten geltende Datenschutzbestimmungen und befolgen die im Rahmen von Datenverarbeitungen notwendigen Verarbeitungsvoraussetzungen und Schutzerfordernisse. 
(2) Mitarbeiter berücksichtigen vorab bei allen Veröffentlichungen geltende allgemeine und branchenspezifische Werbebeschränkungen und -verbote und erfüllen bei sämtlichen Veröffentlichungen geltende Kennzeichnungsvorschriften.

§ 3 Geheimhaltungspflicht 
Vertrauliche Informationen über ihr Unternehmen oder über Dritte dürfen nicht kommuniziert oder in sonstiger Weise offengelegt oder weitergegeben werden. Im Zweifel holen Sie die Erlaubnis der Unternehmensleitung zur Veröffentlichung ein.

§ 4 Art der Nutzung 
Mitarbeiter dürfen Social Media in ihrer Arbeitszeit _____ (ausschließlich zu geschäftlichen Zwecken / zu geschäftlichen und privaten Zwecken / gar nicht) nutzen. Die Nutzung darf die eigentliche Aufgabe des Mitarbeiters nicht beeinträchtigen.

§ 5 Transparenz 
Mitarbeiter treten bei unternehmensbezogenen Äußerungen immer unter eigenem Namen auf, geben Unternehmen und Funktion an und sorgen für eine Kontakt- bzw. Rückmeldemöglichkeit.

§ 6 Überlegte Kommunikation
Mitarbeiter veröffentlichen überlegt, schützen ihre eigene Privatsphäre und respektieren die der anderen.

§ 7 Keine öffentliche Kritik
Das eigene Unternehmen sowie Partner, Kunden und Lieferanten des Unternehmens werden öffentlich nicht kritisiert. Probleme werden intern diskutiert und geklärt.

§ 8 Netiquette 
Mitarbeiter des Unternehmens _____ akzeptieren die Meinungsfreiheit in Social Media und veröffentlichen keine beleidigenden oder diskriminierenden Inhalte.

§ 9 Krisenkommunikation 
(1) Mitarbeiter geben Fehler und Irrtümer ohne Umschweife zu und korrigieren diese zeitnah. Auch auf öffentliche Kritik wird unverzüglich reagiert. Fehlerhafte oder kritische Posts werden nicht kommentarlos gelöscht sondern richtig gestellt. 
(2) Bei mehrfachen, öffentlichen kritischen Äußerungen über das Unternehmen, seine Produkte oder Dienstleistungen greifen Mitarbeiter unverzüglich auf unternehmensinterne Krisenpläne und Vorlagen für die Krisenkommunikation zurück. Parallel halten Mitarbeiter unverzüglich Rücksprache mit den zuständigen Personen und informieren die Unternehmensleitung. Die Korrespondenz erfolgt unverzüglich nach der unternehmensinternen Koordination unter Berücksichtigung der Vorgaben von Krisenplänen, Vorlagen für Krisenkommunikationsformen und sonstigen Anleitungen der zuständigen Personen bzw. der Unternehmensleitung.

§ 10 schnelle Reaktion 
Mitarbeiter, die sich in Social Media engagieren, kommunizieren regelmäßig und reagieren unverzüglich auf Kommentare, Fragen und Kritik.
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